
13.
Der Ministerrat der DDR

13.1.
Die Funktion des Ministerrates 
als Organ der Volkskammer 
und Regierung der DDR

Gemäß der Verfassung ist der Ministerrat 
als Organ der Volkskammer die Regierung 
der DDR. Er arbeitet unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse im Aufträge der 
Volkskammer die Grundsätze der staatli
chen Innen- und Außenpolitik aus und leitet 
die einheitliche Durchführung der Staatspo
litik (Art. 76).

Das Wirken des Ministerrates ist darauf 
gerichtet, die Politik der SED, die den objek
tiven Erfordernissen der weiteren Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft entspricht, in der konkreten leitenden, 
planenden und organisierenden Tätigkeit 
des Staatsapparates erfolgreich zu verwirk
lichen. Daher bilden das Programm der SED 
und die vom X. Parteitag der SED beschlos
sene ökonomische Strategie für die achtziger 
Jahre sowie die darauf beruhenden Be
schlüsse des Zentralkomitees der SED und 
seines Politbüros und Sekretariats das Fun
dament für die Tätigkeit des Ministerrates.

Dem Ministerrat obliegt es, die Erfül
lung der politischen, ökonomischen, kultu
rellen und sozialen sowie der ihm übertrage
nen Verteidigungsaufgaben des sozialisti
schen Staates zu organisieren. Seine Tätig
keit wird somit wesentlich von den Erfor
dernissen der komplexen Leitung gesell
schaftlicher Prozesse sowie der Entwicklung 
der verschiedenen Bereiche bestimmt. Die 
vom Ministerrat zu verwirklichende Staats
politik ist eine Politik der Friedenssicherung, 
die „letztlich über die Gegenwart und Zu
kunft der Menschheit entscheidet"1. Die wei
tere allseitige Stärkung der DDR und die 
weitere Festigung des Bruderbundes mit der 
Sowjetunion und den anderen Ländern der

sozialistischen Gemeinschaft ist die dafür 
entscheidende Komponente.

Die Leitungstätigkeit des Ministerrates 
ist darauf gerichtet, die Politik der Haupt
aufgabe in der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik in den achtziger Jahren erfolg
reich fortzuführen, was eine höhere wirt
schaftliche Effektivität, ein günstigeres Ver
hältnis von Aufwand und Ergebnis sowie 
die beschleunigte Nutzung der modernen 
Wissenschaft und Technik voraussetzt. Im 
Mittelpunkt der Tätigkeit des Ministerrates 
steht folgerichtig die Leitung und Planung 
der Volkswirtschaft auf der Grundlage des 
Prinzips des demokratischen Zentralismus. 
Auf dem X. Parteitag der SED erklärte Erich 
Honecker*. „Wir gehen auch künftig davon 
aus, daß für die Leitung der gesamten Volks
wirtschaft der DDR der Ministerrat verant
wortlich ist. Die Lösung der Aufgaben, die 
damit verbunden sind, bilden den Hauptin
halt seiner Tätigkeit. Der Ministerrat trägt 
die Verantwortung für die Ausarbeitung der 
Fünfjahrpläne bzw. der Jahresvolkswirt
schaftspläne und des Staatshaushaltsplanes 
sowie — nach der Beschlußfassung durch die 
Volkskammer — für die erfolgreiche Ver
wirklichung."1 2

Die Orientierung des Ministerrates auf 
die Leitung und Planung der volkswirt
schaftlichen Prozesse befindet sich in Über
einstimmung mit der Gesellschaftspolitik der 
SED, in deren Zentrum die Ökonomie, die 
Mobilisierung der Werktätigen für einen 
hohen volkswirtschaftlichen Leistungsan
stieg steht.3 Sie widerspiegelt die Konse-

1 X. Parteitag der SED. Bericht des Zentralko
mitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands an den X. Parteitag der SED. 
Berichterstatter: E. Honecker, Berlin 1981, 
S. 11.

2 a. a. O., S. 78
3 Vgl. a. a. O., S. 48.
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